Statutenänderungen Bundesvereinigung der Milizverbände

(BMV)

§ 1: Name und Sitz und Tätigkeitsbereich

(Abs.4) Die Errichtung von Zweigstellen ist möglich.

§ 3: Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks

(Abs, 2) gestrichen „Umfassende Landesverteidigung
§ 4: Arten der Mitgliedschaft

(Abs 1) außerordentliche Mitglieder (physische und juristische Personen = Förderer)

§ 5: Erwerb der Mitgliedschaft (Abs. 2,3,4)

· Die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern erfolgt durch den Vorstand (kann ohne Gründe verweigert werden).
· Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt durch Antrag des Vorstands und durch die Vollversammlung.

§ 6: Beendigung der Mitgliedschaft (Abs 1,4,5)

· Bei juristischen und rechtsfähigen Personen durch Verlust der Rechtspersönlichkeit.
· Bei grober Verletzung von Mitgliedspflichten und unehrenhaften Verhaltens (Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft durch die Generalver​sammlung auf Antrag des Vorstands). 

§ 7: Rechte und Pflichten der Mitglieder

· Das Stimmrecht in der Generalversammlung sowie das aktive und passive Wahlrecht obliegt den ordentlichen M. und den Ehrenmitgliedern.
· Mindestens 1/10 des Vorstandes kann die Einberufung einer Vollversammlung verlangen.
· Jedes Mitglied hat das Recht die Vereinsstatuten zu sehen.
· Einsicht über die Tätigkeit und finanzielle Gebarung bei jeder Vollversammlung bzw. bei Antrag von mindestens 1/10 der Mitglieder binnen vier Wochen.
· Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der festgelegten Mitgliedsbeiträge verpflichtet.

§ 9: Generalversammlung

· ordentliche Generalversammlung alle 3 Jahre
· außerordentliche G. (schriftlicher Antrag mindestens 1/10 der Mitglieder)
· Beschluss eines gerichtlich bestellten Kurators binnen vier Wochen (bei Handlungsunfähigkeit des Vorstandes)
· Einberufung zu einer ordentlichen bzw. außerordentlichen G. mindestens zwei Wochen vorher (schriftlich, Fax, E-Mail). Anberaumung unter Angabe Tagesordnung.
· Anträge mindestens 3 Tage vor dem Termin (schriftlich, Fax, E-Mail)
· Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Stimmberechtigt sind ordentliche und Ehrenmitglieder. Die Übertragung mittels schriftlicher Bevollmächtigung ist zulässig. 
· Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschluss​fähig.
§ 10 Aufgaben der Generalversammlung

· Beschlussfassung über den Voranschlag .   Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstands und des Rechnungsprüfers
· Festsetzung der Höhe des Mitgliedsbeitrags für ordentliche und außerordentliche Mitglieder.
· Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft
· Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereins
§11 Vorstand

· Fällt der Vorstand ohne Selbstergänzung durch Kooptierung überhaupt oder für längere Zeit aus , so ist der Rechnungsprüfer verpflichtet eine außerordentliche G. zum Zweck der Neuwahl einzuberufen. Sollte der Rechnungsprüfer ebenso ausfallen so ist ein Kurator zu beantragen.
· Der Vorstand ist beschlussfähig wenn alle Mitglieder eingeladen wurden und die Hälfte von ihnen anwesend ist. 
· Die Beschlüsse erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit durch die Stimme des Vorsitzenden.
· Vorstandsmitglieder können jederzeit ihren Rücktritt bekannt geben. Rücktrittserklärung an den Vorstand. Die Wirksamkeit erfolgt mit Wahl bzw. Kooptierung des Nachfolgers.
§ 12 Aufgaben des Vorstands

· Einrichtung eines dem Verein entsprechenden Rechnungswesen (Aufzeichnung Aus und Ein​nahme und Führung eines Vermögensverzeichnis)
· Vorbereitung und Einberufung der General​versammlung.
· Verwaltung des Vereinsvermögens Ausschluss von ordentlichen und außerordentlichen Vereinsmitglieder.
· Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereins.
§ 13 Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder

Bei Gefahr im Verzug ist der Präsident berechtigt auch Angelegenheiten der Generalversammlung und des Vorstand, unter eigener Verantwortung, selbstständig Anordnungen zu treffen (nachträgliche Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan). 

§ 14 Rechnungsprüfer

· Dem Rechnungsprüfer obliegt die Prüfung der statutengemäßen Verwendung der Geldmittel. Der Vorstand hat dem Rechnungsprüfer erforderliche Unterlagen vorzulegen und erforderliche Auskünfte zu geben (Vorstand ist über das Ergebnis zu informieren).
§ 15 Schiedsgericht = Schlichtungsgericht

· Schiedsgericht aus drei ordentlichen V-Mitgliedern.
· Es wird gebildet: ein Streitteil gibt dem Vorstand schriftlich einen Schiedsrichter bekannt.
· Über Aufforderung durch den Vorstand binnen sieben Tagen macht der andere Streitteil innerhalb von 14 Tagen einen Schiedsrichter namhaft. Nach Verständigung durch den Vorstand innerhalb von 7 Tagen wählen die namhaft gemachten Schiedsrichter ein drittes ordentliches Mitglied zum Vorsitzenden (Stimmengleichheit unter den Vorgeschlagenen entscheidet das Los)
· Mitglieder des Schiedsgericht dürfen keinem Organ Ausnahme der Generalversammlung angehören.
· Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung nach beiderseitigem Gehör nach bestem Wissen und Gewissen. Entscheidungen sind vereinsintern endgültig.
